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Neugestaltung der Gemeindehomepage Dienten 
 
Die Homepage der Gemeinde Dienten zeigt sich ab sofort in einem neuen Gesicht!  

Aufgrund der raschen Entwicklung im Bereich der Internet- und Smartphone-Nutzung war es nun an der 

Zeit für ein neues, frisches Erscheinungsbild sowie für eine Anpassung  an den Stand der Technik. 

Hauptziel war, die neue Website attraktiver und vor allem übersichtlicher zu gestalten. Mit der Rubrik 

„Aktuelles“ erfahrt ihr Neuigkeiten rund um die Gemeinde. Die „Digitale Amtstafel“ hat dieselben 

Aufgaben und Inhalte wie die Amtstafel beim Gemeindeamt. Aktualisierungen und Verbesserungen 

werden laufend durchgeführt, solltet ihr Vorschläge oder Anregungen haben - sehr gerne! 

Müllabfuhrplan und Veranstaltungskalender sind immer am aktuellen Stand. Es lassen sich die 

Termine jetzt sogar auf dem PC/Laptop/Smartphone speichern. Außerdem hat die Gemeinde Dienten jetzt 

eine App (Applikation) für Smartphone, näheres im Artikel „Vorstellung der App Gemeinde Dienten“. 

www.dienten.at  

 

GEMEINDE2GO
DIE MOBILE APP FÜR 
BÜRGER UND TOURISTEN
Für alle BürgerInnen und Gäste steht 
eine attraktive, kostenlose Gemeinde-
APP zur Verfügung. Diese bietet Bür-
gerInnen und Besucher aktuelle und 
interessante Inhalte an.

Was kann Gemeinde2Go - Gemeinde APP?

Der Hauptfokus der Gemeinde2Go App ist es, die 
Informationen so rasch und unkompliziert wie möglich 
den Bürgern und Besuchern der Gemeinde zur Verfü-
gung zu stellen. Die moderne Darstellung der Gemein-
de2Go App wurde so gewählt, dass die Informationen 
wie Veranstaltungen, Neuigkeiten, Vereinsverzeichnis, 
Unterkünfte, Gemeindezeitung, Mitarbeiter u.v.a.m. mit 
nur einem Fingerzeig abrufbar sind.

• Verfügbarkeit für iPhone, iPad und Android
• Einfache, rasche Bedienung mit wenigen Fingerzei-

gen
• automatische Lokalisierung
• Immer aktuelle Informationen aus der Heimatge-

meinde
• Gemeinden aus ganz Österreich in einer APP
• Unterwegs und im Urlaub top informiert
• Veranstaltungskalender
• Fotogalerie
• Gemeindezeitung am Smartphone/Tablet lesen
• Gastronomie, Vereinsverzeichnis, Unterkünfte, ...
• Amtstafel
• Notdienstservice
• Gemeindeverwaltung
• Wegbeschreibungen
• und das ist noch lange nicht alles....

Immer mehr Menschen wollen sich ihre Informationen 
möglichst schnell, einfach und bequem beschaffen.
Gemeinde2Go App bietet die Möglichkeit, den Bürgern 
und Touristen den Zugang zu Informationen der Ge-
meinde rasch zu ermöglichen.

EINE APP für die Heimatgemeinde, Nach-
bargemeinden und Ihre Urlauber

Mit „Gemeinde2Go“ bekommt man mehr als eine Ge-
meinde APP!

Warum? Gemeinde2Go beinhaltet nicht nur die Heimat-
gemeinde, sondern viele weitere Gemeinden aus ganz 
Österreich!

Es gibt doch nichts schöners wie URLAUB und das in 
unserem bezaubernden Österreich! 

Wer kennt das nicht! Man ist gerade (spontan) untwegs 
und möchte wissen was sich in der Gemeinde tut!?!?

Was tun??? Ganz richtig! Gemeinde2Go starten und 
über den aktuellen Standort die Informationen über die 
Nachbargemeinde oder Urlaubsgemeinde abfragen!

Jetzt kostenlos 
herunterladen

Scan mich
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Kundmachung - Feuerbeschau bei gewerblichen 
und landwirtschaftlichen Betrieben 

 
5-jährige Feuerbeschau 2015 (Bau- und feuerpolizeiliche Überprüfung) 
 

Gemäß § 10 der Salzburger Feuerpolizeiordnung 1997 i.d.g.F., wird 

vom 19. Oktober bis 3. November 2015 

im Gemeindegebiet von Dienten am Hochkönig eine Feuerbeschau durchgeführt. 

 

Die Feuerbeschau besteht in einer Besichtigung der baulichen Anlagen, insbesondere der Rauch- und 

Abgasfänge, Feuerstätten, Dachböden, Keller, Garagen sowie Betriebs- und Lagerräume (insbesondere 

solcher für Öllagerung). 

 

Die Feuerbeschau dieser Objekte wird ab 19. Oktober 2015 erfolgen. 

Die Beschau wird planmäßig vorgenommen. Die Eigentümer werden ca. 10 Tage vor der Beschau 

persönlich kontaktiert. Es wird um Verständnis ersucht, dass trotz einer Festlegung des 
Beschautages jedoch eine konkrete Uhrzeitangabe für den betreffenden Tag nicht möglich ist. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 10 Abs.3 und 5 der Feuerpolizeiordnung die 

Feuerbeschaukommission (bestehend aus einem Brandschutzbeauftragten, einem Kamin- und 

Heizungssachverständigen sowie einem Vertreter der Feuerwehr und der Gemeinde) von niemandem 

behindert werden darf. Jeder von der Feuerbeschau Betroffene ist zur erforderlichen Mitwirkung und zur 

Erteilung der verlangten Auskünfte verpflichtet. 

 

Gemäß § 10 Abs. 6 steht es den Liegenschaftseigentümern im Fall einer nach Abs. 2 erforderlichen 

Feuerbeschau frei, den ordnungsgemäßen und einwandfreien Zustand des Baus in feuerpolizeilicher 

Hinsicht gemäß Abs. 1 nach rechtzeitiger Beiziehung eines Organs gemäß Abs. 3 Z 1 durch einen 

Überprüfungsbefund eines dazu befugten und befähigten Sachverständigen auf dem Gebiet des 

vorbeugenden Brandschutzes nachzuweisen. Wird der Feuerpolizeibehörde ein solcher Nachweis bis vier 

Wochen vor der feuerpolizeilichen Besichtigung vorgelegt, entfällt die Verpflichtung einer Feuerbeschau 

gemäß Abs. 2 für den danach in Betracht kommenden Zeitraum. Die Vorlage des Überprüfungsbefundes 

ist vom Aussteller in einer von der Landesregierung einzurichtenden Datenbank zu dokumentieren. 
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Änderung des Räumlichen Entwicklungskonzeptes 
 
Wie in der Aprilausgabe bereits angekündigt, plant die Gemeinde Dienten  derzeit die Änderung des 

Räumlichen Entwicklungskonzeptes aus dem Jahre 1999. Im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit werden alle 

Gemeindebürger gebeten bekanntzugeben, welche Flächen für eine weitere Siedlungsentwicklung, für 

Baulandsicherungsmaßnahmen, Betriebserweiterung oder Neuansiedlungen im Räumlichen 

Entwicklungskonzept berücksichtigt werden sollen. Auch grünlandgebundene Nutzungen wie Lagerplätze, 

Sportanlagen und dergleichen sind bekanntzugeben. 

 

In weiterer Folge wird in Zusammenarbeit mit unserem Ortsplaner Arch. Dipl. Ing. Christoph Aigner 

geprüft, ob diese dem Raumordnungsgesetz  2009 entsprechen und in welchem Ausmaß die 

Siedlungsentwicklungen realisierbar sind bzw. berücksichtigt werden können. 

Das REK bildet die Grundlage für die räumliche Entwicklung in den nächsten Jahren. Das bedeutet, dass 

eine Fläche im Flächenwidmungsplan nur berücksichtigt werden kann, wenn sie auch im REK vorgesehen 

ist. Eine Änderung des Entwicklungskonzeptes aus dem Jahr 1999 der Gemeinde Dienten ist nur mehr bis 

31.12.2015 möglich!  

 

Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Dienten sind aufgerufen an der Änderung des Räumlichen 

Entwicklungskonzeptes mitzuwirken! Die Bekanntgabe der Flächen hat bis spätestens 25.09.2015 

schriftlich im Gemeindeamt zu erfolgen. 

 
Danke für eure Mitarbeit! 
 
 
1) Name / Anschrift 
 
 
 
2) Grundstücknummer, Katastralgemeinde  
 
 
 
3) Geplante Nutzung der Fläche 

 Wohnbauland 
 Betriebs- und Gewerbeflächen 
 Touristische Fläche 
 Grünland-Nutzung   _________________________________ 
 Sonstiges  _________________________________ 

 
4) Raum für sonstige Anregungen zur Entwicklung von Dienten in den nächsten Jahren 
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Das REK bildet die Grundlage für die räumliche Entwicklung in den nächsten Jahren. Das bedeutet, dass

eine Fläche im Flächenwidmungsplan nur berücksichtigt werden kann, wenn sie auch im REK vorgesehen 

ist. Eine Änderung des Entwicklungskonzeptes aus dem Jahr 1999 der Gemeinde Dienten ist nur mehr bis 

31.12.2015 möglich! Zu diesem Zeitpunkt muss der durch die Gemeindevertretung beschlossene Entwurf 

des Räumlichen Entwicklungskonzeptes der Abteilung 10 des Amtes der Salzburger Landesregierung be-

reits vorliegen.

einzulangen.
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Gemeinsam bewusst gesund
 
 
Der ASKÖ Landesverband Salzburg 
initiierte mit Unterstützung des Fonds 
Gesundes Österreich, des 
Bundessportförderfonds, des Salzburger 
Gesundheitsförderfonds, des Landes 
Salzburg und der beiden Projektgemeinden 
Dienten und Lend das 
bewegungsorientierte Gesundheitsprojekt 
„Gemeinsam bewusst gesund“. Ziel: 
Bewusstseinsbildende Maßnahmen und 
Bewegungskurse für die Bevölkerung der 
beiden Pinzgauer Gemeinden.  
 
Gesundheit entsteht im alltäglichen 
Lebensumfeld der Menschen, dort wo sie 
wohnen, lieben, leben und arbeiten – in 
Schulen, im Betrieb, in der Familie, bei 
Freunden, im Verein. Gemeinden fördern die 
Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig, indem 
sie die Lebensqualität zu ihrem Anliegen 
machen und sich dafür einsetzen. Die 
Projektidee entstand, da die beiden 
Gemeinden aufgrund ihrer geographischen 
Lage bei vielen Aktivitäten, so auch speziell in 
der bewegungsorientierten 
Gesundheitsförderung, bisher stark 
benachteiligt behandelt wurden. Als Resultat 
ist quer durch alle Generationen eine 
mangelnde Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Körper und der eigenen Gesundheit in 
beiden Gemeinden feststellbar. Daher soll über 
das Projekt „Gemeinsam bewusst gesund“ in 
enger Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an 
lokalen Kooperationspartnern ein Bewusstsein 
für einen gesunden Lebensstil durch 

bewegungsorientierte Gesundheitsangebote 
geschaffen werden. 
ASKÖ-Projektleiter Eduard Renner: „In den 
kommenden zweieinhalb Jahren werden wir in 
enger Zusammenarbeit mit den 
Steuerungsgruppen Halbjahresprogramme mit 
Bewegungskursen, Vorträgen, Workshops und 
Schulungen rund um das Thema Bewegung und 
Gesundheit ausarbeiten. So soll gemeinsam mit 
der Bevölkerung eine Struktur zur 
intergenerativen Zusammenarbeit mit bildungs-, 
sozial- und gesundheitsfördernden aufgebaut 
werden.“ Projektstart ist am Samstag, den 05. 
September 2015, mit einem großen Sport- und 
Spielefest für Kinder in Dienten. Die Freude an 
der Bewegung unter Gleichgesinnten und ohne 
Leistungsdruck soll speziell bisherige Nicht- 
Sportler, (Wieder-) EinsteigerInnen und 
Gesundheitssportler ansprechen. 
„Die Unterstützung von Trainern, 
Übungsleitern und Meinungsbildnern wird dazu 
beitragen, dass auch nach dem Projektende 
ein Fortbestand der Projektaktivitäten 
gewährleistet ist. Zahlreiche Aktivitäten wie 
Trainerfortbildungen, Vorträge und 
Präsentationen zum großen Thema 
Gesundheit werden ihr Übriges dazu 
beitragen, die lokalen Strukturen im Sinne der 
Nachhaltigkeit zu stärken“, freut sich ASKÖ-
Projektleiter Eduard Renner. 
 
Kontakt und Information: 
Eduard Renner ASKÖ Salzburg 
Tel: 0676/607 13 37 
renner@clubaktivgesund.at 
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Projektstart: Gemeinsam bewusst gesund 

Familienfest mit vielseitigem Bewegungsangebot 

für Kinder und Erwachsene 

 
 Klettern an der Boulderwand 

 E-Bike und MTB Teststation  

 Kinderhüpfburg 

 Kinderschminken 

 Reaktionstest 

 Gleichgewichtstest 

 Kraftverhältnismessung im ASKÖ - Testbus  

 Projektinformationen 

 uvm. 

 

Verpflegung gibt’s im EYSENSTAIN: 

Kaffee, Kuchen oder ein gemischtes Eis für € 1,00 

 

Wann: Samstag, 05. September 2015 

Zeit: 14.00 – 18.00 Uhr 

Wo: Skizentrum Dienten 
 

Kontakt und Information: 

Edi Renner  

ASKÖ Salzburg 

Tel: 0676/607 13 37    

renner@clubaktivgesund.at      

 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeinde Dienten 

GEMEINSAMGEMEINSAMGEMEINSAM
BEWUSST GESUNDBEWUSST GESUNDBEWUSST GESUND

GEMEINSAMGEMEINSAMGEMEINSAM
BEWUSST GESUNDBEWUSST GESUNDBEWUSST GESUND
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Neue Förderung für Lehrlinge 
 
 

 Übernahme der Kosten für Vorbereitungskurse  
zur Lehrabschlussprüfung 

 Finanzielle Entlastung bei Wiederantritt zur Lehrabschlussprüfung 
 100%ige Förderung für Nachhilfeunterricht in Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen 

 
Seit September 2013 gibt es für Lehrlinge ein neues und unbürokratisches Fördermodell. Ziel dieses 
Modelles ist es, Lehrlinge bei ihrer Vorbereitung zur Lehrabschlussprüfung optimal zu unterstützen. 
Gefördert werden Lehrlinge mit einem aufrechten Lehrvertrag (nach dem Berufsausbildungsgesetz (BAG) 
oder Land-  und forstwirtschaftlichem Berufsausbildungsgesetz (LFBAG)).  
 
Übernahme der Kosten für Vorbereitungskurse zur Lehrabschlussprüfung 
Der Bund übernimmt die gesamte Teilnahmegebühr für eine Kursteilnahme bis zu einer Höhe von € 
250,00 inkl. MwSt. pro Kurs. Mehrere Vorbereitungskurse können besucht werden. Gefördert werden 
Kurse, welche ausschließlich der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung dienen. Information darüber, 
erteilt die Lehrlingsförderstelle der Wirtschaftskammer Salzburg. 
 
Wichtig: Sofort nach Absolvierung des Kurses soll der Lehrling einen Förderantrag ausfüllen und 
spätestens bis drei Monate nach Kursende in der Förderstelle einreichen. 
 
Wenn es beim ersten Anlauf zur Lehrabschlussprüfung nicht geklappt hat  
Sollte es beim ersten Antritt zur Lehrabschlussprüfung nicht geklappt haben und ein nochmaliger Antritt 
notwendig sein, trägt der Bund sowohl die Prüfungsgebühr als auch die Kosten für erforderliche 
Prüfungsmaterialien – im Schnitt immerhin bis zu € 135,00.  
 
Nachhilfekurse und Wiederholung einer Berufsschulklasse 
Um nicht nur gut auf die Lehrabschlussprüfung vorbereitet zu sein, besteht auch schon während der 
gesamten Lehrzeit die Möglichkeit sich Nachhilfekurse auf Pflichtschulniveau in Deutsch, Mathematik und 
lebenden Fremdsprachen fördern zu lassen. Die Förderhöhe beträgt 100 Prozent der Kosten für den 
Nachhilfeunterricht bis zu einer Gesamthöhe von 1.000 € pro Lehrling über die gesamte 
Ausbildungsperiode.  
 
Auslandspraktikum 
Im Sinne zusätzlicher Qualifikationen darf noch auf das Auslandspraktikum hingewiesen werden. Es 
besteht für den Lehrbetrieb die Möglichkeit den Lehrling auf ein berufsbezogenes Auslandspraktikum zu 
entsenden. Refundiert wird die Bruttolehrlingsentschädigung für jenen Zeitraum, in dem sich der Lehrling 
im Ausland befunden hat. 
Kontakt 
 
 
 
Fr. Stefanie Müller 
Tel.: 0662/88 88 – 362 
Faberstraße 18 
5020 Salzburg 
Lehre.foerdern@wks.at,  www.lehre-foerdern.at 
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Nächtigungsstatistik Winter 2014/2015 
 
 
 

 
Im vergangenen Winter 2014/2015 konnten wir bei den 

Nächtigungen ein Plus von 5,7% zum Vergleich des 

Vorjahres 2013/2014 verzeichnen. 

 
 
 
 
 

Stellenausschreibung  
 

Die Nahwärme Dienten GmbH- 
Ihr regionaler Wärmelieferant 

erneuerbar, CO²-neutral, enkeltauglich, umweltschonend 
 

Stellenangebot: 
20 Std-Woche 

 
Heizwart und Kundenbetreuer 
Aufgaben: Heizwerk- und 
                   Kundenbetreuung 
                   Hackgut und  
                   Rundholzübernahme 
Profil: 
EDV- und Technikkenntnisse (Wasser, Elektrik) 
Selbstständige, organisierte und  
gewissenhafte Arbeitsweise. 
Genauigkeit, Eigenständigkeit, Stressresistenz. 
 

Weiters: 
Flexible Arbeitszeit, Bereitschaftsdienst, 
Dienstauto. 
Entlohnung nach Vereinbarung. 
 
Bewerbungen bitte an  
Nahwärme Dienten GmbH 
 
Tel. 0664/1446093 oder  
E-Mail an willi-aigner@sbg.at

 
 

 
Gemeindeamt Dienten, Dorf 22, 5652  Dienten am Hochkönig 

 
Öffnungszeiten  Gemeindeamt:    Sprechstunden des Bürgermeisters:          
Mo, Mi u. Fr.:  08.00 bis 12.00 Uhr    Nach Vereinbarung 
Di. u. Do:   08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr 
 
Tel.: 06461/215 
Fax:06461/ 215-4 
E-mail: amtsleitung@dienten.at, sekretariat@dienten.at  
Internet: www.dienten.at  
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